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Lesen Sie in dieser Ausgabe: 

 Wesentliche Änderungen der Durchführungsverordnung 
282/2011 

– Neue Vorschriften für den Nachweis der Warenbeförderung 

– Folgende Auswirkungen haben die Änderungen 
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 Wesentliche Änderungen der 

Durchführungsverordnung 282/2011 
NEUE VORSCHRIFTEN FÜR DEN NACHWEIS 
DER WARENBEFÖRDERUNG 

Am 4. Dezember 2018 wurde vom Rat der 
Europäischen Union die Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 2018/1912 zur Änderung der Durch-
führungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 des Rates 
(nachstehend Verordnung 282/2011) erlassen. Die 
Verordnung 282/2011 findet unmittelbar Anwen-
dung in allen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (EU), also muss nicht in nationales Recht 
umgesetzt werden. Folglich ist Lettland als 
Mitgliedstaat der EU an die Bestimmungen der 
Verordnung 282/2011 gebunden. Nach der bis-
herigen Regelung war der Steuerpflichtige, der 
Waren an einen in einem EU-Mitgliedstaat ein-
getragenen Mehrwertsteuerpflichtigen lieferte, zur 
Anwendung des Mehrwertsteuersatzes von null 
Prozent berechtigt, wenn er im Besitz von Trans-
portbegleitdokumenten war, die nachwiesen, dass 
die Waren von einem Mitgliedstaat an einen Be-
stimmungsort außerhalb seines Gebiets, jedoch 
innerhalb der Gemeinschaft versandt oder beför-
dert wurden. Laut der Verordnung 282/2011 ändert 
sich die bisherige Regelung und ein Transport-
begleitdokument gilt nicht mehr als ausreichender 
Nachweis für die Warenlieferung. 
 

FOLGENDE AUSWIRKUNGEN HABEN DIE 
ÄNDERUNGEN 

Die Nachweise kommen darauf an, ob die 
Beförderung vom Verkäufer oder vom Erwerber der 
Gegenstände organisiert wird.  

Geht die Beförderung vom Verkäufer 
der Gegenstände aus, soll er im Besitz von 
mindestens zwei einander nicht widersprechenden 
Nachweisen nach Artikel 45a Absatz 3 Buchstabe 
a der Verordnung 282/2011 sein, die von zwei 
verschiedenen Parteien ausgestellt wurden, die 
voneinander, vom Verkäufer und vom Erwerber, 
unabhängig sind, und zwar: 
 
–  Unterlagen zum Versand oder zur Beförderung 

der Gegenstände wie ein unterzeichneter CMR-
Frachtbrief; 

– ein Konnossement; 
– eine Luftfracht-Rechnung; 
– eine Rechnung des Beförderers der Gegen-

stände. 

Alternativ kann der Verkäufer im Besitz 
von einem der vorgenannten Nachweise zu-
sammen mit einem nicht widersprechenden Nach-
weis nach Artikel 45a Absatz 3 Buchstabe b der 
Verordnung 282/2011 sein: 

 
– eine Versicherungspolice für den Versand oder 

die Beförderung der Gegenstände; 
– Bankunterlagen, die die Bezahlung des Ver-

sands oder der Beförderung der Gegenstände 
belegen; 

 

 
 

– von einer öffentlichen Stelle, z. B. einem Notar 
ausgestellte offizielle Unterlagen, die die An-
kunft der Gegenstände im Bestimmungsmit-
gliedstaat bestätigen; 

– eine Quittung, ausgestellt von einem Lager-
inhaber im Bestimmungsmitgliedstaat, durch die 
die Lagerung der Gegenstände in diesem Mit-
gliedstaat bestätigt wird. 

 
Wird die Beförderung vom Erwerber der 

Gegenstände organisiert, so hat der Erwerber dem 
Verkäufer neben den bereits erwähnten Nach-
weisen eine schriftliche Erklärung vorzulegen, aus 
der hervorgeht, dass die Gegenstände vom 
Erwerber oder auf Rechnung des Erwerbers von 
einem Dritten versandt oder befördert wurden, und 
in der der Bestimmungsmitgliedstaat der Gegen-
stände angegeben ist. Nach Maßgabe der Ver-
ordnung 282/2011 muss in der schriftlichen 
Erklärung Folgendes angegeben sein:  

 
– das Ausstellungsdatum;  
– Name und Anschrift des Erwerbers;  
– Menge und Art der Gegenstände;  
– Ankunftsdatum und -ort der Gegenstände;  
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– bei Lieferung von Fahrzeugen die Identifika-
tionsnummer des Fahrzeugs;  

– die Identifikation der Person, die die Gegen-
stände auf Rechnung des Erwerbers entgegen-
nimmt. 
 

Wir empfehlen Unternehmen darauf zu 
achten, ob die für die innergemeinschaftlichen 
Warenlieferungen erforderlichen Nachweise aus-
reichend sind, um die Anforderungen der Verord-
nung 282/2011 zu erfüllen. 

KONTAKT FÜR WEITERE INFORMATIONEN 

 

Elīna Putniņa 
Tax Consultant (Lettland) 
T +371 6733 8125 
elina.putnina@roedl.com  
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Dieser Newsletter ist ein unverbindliches Informationsangebot 
und dient allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich 
dabei weder um eine rechtliche, steuerrechtliche oder be-
triebswirtschaftliche Beratung, noch kann es eine individuelle 
Beratung ersetzen. Bei der Erstellung des Newsletters und der 
darin enthaltenen Informationen ist Rödl & Partner stets um 
größtmögliche Sorgfalt bemüht, jedoch haftet Rödl & Partner 
nicht für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der 
Informationen. Die enthaltenen Informationen sind nicht auf 
einen speziellen Sachverhalt einer Einzelperson oder einer 
juristischen Person bezogen, daher sollte im konkreten Einzel-
fall stets fachlicher Rat eingeholt werden. Rödl & Partner über-
nimmt keine Verantwortung für Entscheidungen, die der Leser 
aufgrund dieses Newsletters trifft. Unsere Ansprechpartner 
stehen gerne für Sie zur Verfügung.  

Der gesamte Inhalt des Newsletters und der 
fachlichen Informationen im Internet ist geistiges Eigentum  
von Rödl & Partner und steht unter Urheberrechtsschutz. 
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